
Anmeldung einer Facharbeit  

Abgabetermin: Donnerstag, 06.12.2018 
(Erste große Pause) 

 

 

 

       Jgst. Q1 

Name, Vorname                  

 

 

 Ich wähle folgende schriftlichen Fächer, um die Facharbeit in einem davon zu schreiben: 

 

 

Rangfolge Erstwahl Zweitwahl Drittwahl 

Fach    

Kursart (Lk, Gk)    

Kurs-Nr.    

FachlehrerIn    

Paraphe 
* 

   
*
Hiermit bestätigt der Fachlehrer / die Fachlehrerin, dass der Schüler / die Schülerin im Fachunterricht   

über die fachspezifischen Anforderungen der Facharbeit informiert worden ist. 

 

Die fachspezifischen Anforderungen für eine Facharbeit sind mir in allen drei gewählten Fächern 

jeweils durch den Fachlehrer/die Fachlehrerin angemessen bekannt gemacht worden. 

 

  

 

Ort, Datum               Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 

 

 

 
(hier abtrennen) 

 
Vorgaben: 

 

Die Facharbeit ersetzt die 1. Kursarbeit im 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe Q1. 

 

Sie  wird in mindestens drei Beratungsgesprächen durch den Kurslehrer / die Kurslehrerin begleitet. Die 

Arbeit muss beim Beratungslehrer abgegeben werden.  

 

Der verbindliche Abgabetermin der Facharbeit ist:  26. Feb. 2019 

 (Danach muss die Nichtabgabe wie eine nicht erbrachte Leistung gewertet werden.) 

 

Wörtliche Zitate und fremdes Gedankengut sind zu kennzeichnen und mit dem Hinweis auf die konkrete 

Quelle zu versehen. Auch die Herkunft der nicht selbst entwickelten Abbildungen ist genau zu 

dokumentieren. Verwendete Internet-Seiten müssen ausgedruckt und der Arbeit als Anhang beigefügt 

werden. 

Bei Zweifeln an der selbstständigen Anfertigung der Arbeit wird dem Zweifel in einem klärenden Gespräch 

(Kolloquium) nachgegangen. Nachweisliche Plagiatsvorwürfe werden wie Täuschungsversuche behandelt.

  

Was passiert im Krankheitsfall? 

Der Bearbeitungszeitraum für die Facharbeit beträgt ca. zwei Monate. Bei einer längerfristigen 

Erkrankung kann eine Verlängerung der Arbeitszeit schriftlich bei den Beratungslehrern unverzüglich nach 

Gesundung beantragt werden. Hierzu ist ein ärztliches Attest erforderlich. Ein Infekt, der nur kurzzeitig die 

Arbeitsfähigkeit einschränkt, ist kein Grund für eine Verlängerung der Arbeitszeit. Bei der Planung der 

Bearbeitung der Facharbeit ist eine solche Situation mit einzubeziehen.   
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